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II/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

II/A 1: II/A V28_I_3(2)_ Stellungnahme_01 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Spiegelstriche der Stellungnahme werden zur besseren Zuordnung 
von 1 bis 29 durchnummeriert. 
 
Zu 1.: 
Die Stellplätze für die Gastronomie und für den Bürobereich sind im 
Vorhaben- und Erschließungsplan in ihrer Lage gekennzeichnet. Der 
Vorhaben- und Erschließungsplan ist gemäß Durchführungsvertrag un-
verändert umzusetzen. Somit ist auch die Lage der Stellplätze gesi-
chert. Eine planungsrechtliche Festsetzung im Bebauungsplan ist we-
gen der o. a. Sicherung über den Durchführungsvertrag nicht erforder-
lich. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Zu 2.: 
Der Inhalt der Stellungnahme bezieht sich nicht auf Inhalte und den 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 28/II "Op-
laden-nbso, südlich Bahnstadtchaussee (Baudenkmal Kesselhaus)". 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3.: 
Der Inhalt der Stellungnahme bezieht sich nicht auf Inhalte und den 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 28/II "Op-
laden-nbso, südlich Bahnstadtchaussee (Baudenkmal Kesselhaus)". 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4.: 
Der Inhalt der Stellungnahme bezieht sich nicht auf Inhalte und den 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 28/II "Op-
laden-nbso, südlich Bahnstadtchaussee (Baudenkmal Kesselhaus)". 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5.: 
Der Inhalt der Stellungnahme bezieht sich nicht auf Inhalte und den 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 28/II "Op-
laden-nbso, südlich Bahnstadtchaussee (Baudenkmal Kesselhaus)". 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6.: 
Der Inhalt der Stellungnahme bezieht sich nicht auf Inhalte und den 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 28/II "Op-
laden-nbso, südlich Bahnstadtchaussee (Baudenkmal Kesselhaus)". 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 7.: 
Im Bebauungsplan sind auf der Grundlage einer schalltechnischen Un-
tersuchung zeichnerisch und durch die textliche Festsetzung Nr. 7 die 
Anforderungen an den baulichen Schallschutz in Form von Lärmpegel-
bereichen definiert und festgesetzt. Die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen schließt alle Fassadenbereiche (Wände, Dach, Fenster und 
Türen) ein.  
Alle baulichen Maßnahmen unterliegen dem Erfordernis der denkmal-
rechtlichen Erlaubnis, somit auch die Ausführung der Schallschutzmaß-
nahmen. Diese Erlaubnis erfolgt im Genehmigungsverfahren. Besonde-
re planungsrechtliche Festsetzungen in Bezug auf den Denkmalschutz 
sind über die getroffenen Festsetzungen hinaus nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 8.: 
Gegenstand der Regelung des Durchführungsvertrags ist eine temporä-
re öffentliche Zugänglichkeit des Denkmals (z. B. am Tage des Denk-
mals). Eine dauerhafte öffentliche Zugänglichkeit war nicht Gegenstand 
der Verkaufsbedingungen und soll nicht gefordert werden. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 9.: 
Die Beseitigung von Niederschlagswasser erfolgt – wie in allen Bauge-
bieten der neuen bahnstadt opladen( nbso) – über die neuen Kanalsys-
teme, die mit den neuen Erschließungsanlagen erstellt werden. Abwei-
chende Regelungen hiervon sind nicht sinnvoll. Außerdem ist Regen-
wasserversickerung in den als Altstandort gekennzeichneten Bereichen 
nicht zulässig.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 10.: 
Der Inhalt der Stellungnahme bezieht sich nicht auf Inhalte und den 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 28/II "op-
laden-nbso, südlich Bahnstadtchaussee (Baudenkmal Kesselhaus)". 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 11.: 
Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten zu den Bebauungsplänen 
der nbso (Ostseite) sind keine Anforderungen für Nisthilfen am Bau-
denkmal Kesselhaus abzuleiten. Daher werden keine Festsetzungen 
getroffen. Freiwillige Maßnahmen sind in Abstimmung mit der Denk-
malpflege möglich.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 12.: 
Umfängliche Fassadenbegrünung ist und war nicht Gegenstand des 
Baudenkmals. Zum Erhalt des denkmalwerten äußeren Erscheinungs-
bildes wird daher auf Festsetzungen von Fassadenbegrünung verzich-
tet.  
Da der Anbau sich im Stil an das industrielle Denkmal Kesselhaus an-
passen soll, wäre auch hier die Fassadenbegrünung fremd. Somit er-
folgt auch für den Anbau keine entsprechende Festsetzung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 13.: 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan V 28/II "Opladen-nbso, südlich 
Bahnstadtchaussee (Baudenkmal Kesselhaus)" setzt überbaubare Flä-
chen für das Baudenkmal und für den Anbau fest. Der Anbau ist not-
wendig, um das Baudenkmal dauerhaft zu erhalten, da durch den Erhalt 
von zwei Kesselanlagen sonst keine ausreichende Nutzfläche gegeben 
ist, die eine wirtschaftlich tragfähige und dauerhafte Sicherung der Bau-
substanz ermöglicht. Die Überschreitung der überbaubaren Fläche ist 
nur für die Terrasse der Gastronomie und unterirdische Müllbeseiti-
gungsanlagen zulässig und entsprechend textlich festgesetzt. Dies ist 
gerechtfertigt, weil die Anlagen in unmittelbarem Zusammenhang zur 
Hauptnutzung stehen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 14.: 
Nach § 19 (4) Satz 2 Baunutzungsverordnung darf die festgesetzte 
Grundflächenzahl (hier 0,6) durch Nebenanlagen (Terrasse), Stellplätze 
mit Zufahrten um bis zu 50 % bis zur einer GRZ von 0,8 überschritten 
werden. Im Bebauungsplan können (dürfen) abweichende Regelungen 
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getroffen werden, wenn nur geringfügige Auswirkungen auf die natürli-
che Funktion des Bodens zu befürchten sind.  
Im vorliegenden Fall ist durch die vorhandenen kontaminierten Böden 
im Umfeld des Kesselhauses die natürliche Bodenfunktion bereits er-
heblich eingeschränkt. 
Darüber hinaus gibt das städtebauliche Ziel vor, das Baudenkmal Kes-
selhaus – wie auch das benachbarte Denkmal Magazin – als Solitär in 
einer öffentlichen Grünfläche zu präsentieren. Die Reduzierung der 
GRZ ist nur durch Ausweitung des Grundstücks möglich, da die Nut-
zungsgrößen von Anbau und Stellplatzanlagen zum Erhalt des Kessel-
hauses in der gegebenen Größe wirtschaftlich notwendig sind und nicht 
verkleinert werden können. Ein größeres Baugebiet zu Lasten der öf-
fentlichen Grünfläche entspräche nicht der städtebaulichen Zielsetzung.  
Die bewusste Einbindung in die öffentlichen Grünflächen stellt auch die 
Kompensation für den hohen Versiegelungsgrad dar. Das kleine und 
hochverdichtete Baugebiet ist umgeben von der großzügigen öffentli-
chen Grünfläche. Hier sei an den Grundgedanken des „grünen Kreu-
zes“ schon aus dem Wettbewerb zum Rahmenplan der nbso erinnert, 
der wichtige Grundlage der gesamten städtebaulichen Figur der nsbo 
war und ist und dem die Planung entspricht. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 15.: 
Die detaillierte Festlegung der Begrünung ist im Durchführungsvertrag 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt. Dieses ist üblich für 
vorhabenbezogene Bebauungspläne.  
Der Durchführungsvertrag wird durch den Rat zum Satzungsbeschluss 
gebilligt, er ist somit keine ex-post-Regelung, sondern wird Teil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 16. und 17.: 
Wie bereits zu Ziffer 14. ausgeführt, besteht ein Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen der hohen Versiegelung des Baugebietes und der Einbindung 
in die öffentliche Grünfläche. Das war und ist ein erklärtes städtebauli-
ches Ziel der Bauleitplanung in der grünen Mitte (bzw. im grünen Kreuz) 
der nbso. 
Das Baugebiet des ehemaligen Kesselhauses mit Anbau und dem Mi-
nimum an notwendigen Stellplätzen ist genauso groß festgelegt wie 
erforderlich und lässt keinen Spielraum zu. Dem Gebot des flächenspa-
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renden Bauens ist entsprochen. Eine „Aufrechnung“ mit der öffentlichen 
Grünfläche ist nicht erforderlich. 
Die Abgrenzung des Sondergebiets „Baudenkmal Kesselhaus“ inner-
halb des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 28/II "Opladen-nbso, 
südlich Bahnstadtchaussee (Baudenkmal Kesselhaus)" ist in den Ab-
messungen (im nördliche Teil) kleiner als das im bestehenden Bebau-
ungsplanes Nr. 172 A/II „Grüne Mitte“ festgesetzte Sondergebiet „Klet-
terhalle“.  
Damit diese bestehende Festsetzung zukünftig vollständig durch neue 
Festsetzungen überlagert wird, wird für den nicht durch das neue Son-
dergebiet überlagerten Bereich zwischen Sondergebiet „Baudenkmal 
Kesselhaus“ und der Verkehrsfläche der Bahnstadtchaussee öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage ausgewiesen.   
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 18.: 
Wie bereits zu Ziffer 15. ausgeführt, sind die Pflanzart und -qualität im 
Durchführungsvertrag geregelt. Der Vertrag ist zwingender Bestandteil 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Eine zusätzliche, öffent-
lich-rechtliche Regelung durch Festsetzungen ist nicht erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 19.: 
Die Wohnbebauung in der nbso insgesamt weist unterschiedliche Bau-
formen und Wohndichten auf. Dies muss auch bei der Betrachtung der 
Stellplatzthematik berücksichtigt werden. Während Wohnformen mit 
einer höheren Wohndichte durchaus einen höheren Stellplatzbedarf mit 
sich bringen, ist es im umgekehrten Fall ebenfalls angemessen, bei 
Wohngebäuden mit einer geringen Wohndichte auf einen niedrigeren 
Stellplatzbedarf anzusetzen. Die hervorragende ÖPNV-Anbindung in 
der nbso bietet ebenfalls Möglichkeiten einer Reduzierung des Stell-
platzangebots. was eine angemessene Vorgehensweise in solchen Fäl-
len ist. Der Einschätzung, dass diese Reduzierung durch zusätzliche 
KFZ aufgebraucht würde, kann nicht gefolgt werden. 
Eventuell negative Erfahrungen bei Wohnungen oder Häusern in ande-
ren Baugebieten sind nicht auf die Situation des Kesselhauses über-
tragbar. 
Im vorliegenden Fall ist die Reduzierung nicht pauschal für alle Woh-
nungen angesetzt, sondern nur für die Kleinstwohnungen mit weniger 
als 25 m² Wohnfläche. Diese Wohnungen richten sich logischerweise 
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nicht an Familien. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier zwei PKW vorhan-
den sind, ist sehr gering. Zielgruppe der Wohnungen sind Studenten, 
Auszubildende oder Beschäftigte der umliegenden Firmen, die meist 
nur eine Wohnung für die Woche benötigen und am Wochenende und 
in den Ferien „heim“ fahren. Auch bei dieser Gruppe sind KFZ eher sel-
ten vorhanden.  
Für die angenommenen 12 Wohnungen reduziert sich der Bedarf um 4 
Stellplätze. 
Die Wohnungen mit mehr als 25 m² Wohnfläche sind mit den üblichen 
Stellplatzschlüssen von 1 zu 1 gerechnet. Insofern kann insgesamt  von 
ausreichenden Stellplätzen ausgegangen werden. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 20.: 
Die Stellungnahme steht im Widerspruch zu den Inhalten zu Ziffer 19. 
Mehr Stellplätze – wenn denn erforderlich – würden die Versiegelung 
und das Verhältnis von überbaubarer Fläche zu Stellplatzfläche nur 
nach oben treiben. Wie bereits zu Ziffer 14. und 16. ausgeführt, stellt 
das gewählte Baugebiet mit hoher Versiegelung den sparsamen Um-
gang mit Boden dar und ermöglicht größere öffentliche Grünflächen. 
Bei der Bewertung der Versiegelung des Baugebietes darf nicht ver-
gessen werden, dass nur ein Drittel des Kesselhauses lediglich baulich 
genutzt wird, zwei Drittel bilden die erhaltenen Kesselanlagen. Dieses 
Gebot des Erhalts des Denkmals kann nicht mit Werten für eine moder-
ne und flächensparende neue Wohnbebauung verglichen werden.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 21.: 
Diese Stellungnahme steht im Widerspruch zu den Inhalten von Ziffer 
19. 
Die sehr gute ÖPNV-Anbindung spricht für eine moderne Siedlungs-
form, die bewusst mit einem reduzierten Stellplatznachweis angelegt 
wird. Ein reduziertes Stellplatzangebot ist ein wesentlicher Bestandteil 
sogenannter autoarmer Siedlungen und der Ansatz, die Stellplatzanzahl 
zu reduzieren, findet folgerichtig Anwendung.  
Wie bereits zu Ziffer 19. ausgeführt, richtet sich ein Teil der angebote-
nen Wohnungen (Kleinstwohnungen unter 25 m²) an Nutzergruppen, 
die eher selten über ein Auto verfügen. Insofern werden hier die Ansät-
ze für ein autoarmes Wohnen beachtet und durch die für diese Woh-
nungen geminderte Stellplatzziffer auch konsequent umgesetzt. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 22.: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes lässt aktive Lärmschutz-
maßnahmen an Bahnanlagen nicht zu. Hierzu kann es nur in Abstim-
mung mit der Bahn AG kommen. Wenn nach Aussage der Bahn hierzu 
im Gleiskörper kein Platz vorhanden ist, ist das als Tatsache zu akzep-
tieren. Wenn auf der gegenüberliegenden Seite der Bahntrasse beim 
Neubau der Gütergleisstrecke der notwendige Platz geschaffen werden 
kann, ist das sehr positiv, kann aber nicht als zwingende Anforderung 
für die anders geartete Situation auf der Ostseite der Bahntrasse ge-
wertet werden. 
Das Vorhabengrundstück ist durch die westliche Bahnstrecke hohen 
Lärmbelastungen, insbesondere zur Nachtzeit, ausgesetzt. Die errech-
neten Immissionspegel erreichen an den Fassaden nach Westen Werte 
von 64/63 dB(A) tags/nachts und überschreiten somit die Orientie-
rungswerte für die Nachtzeit erheblich. Da aktiver Schallschutz an der 
Bahnstrecke aus Platzmangel konstruktiv nicht realisierbar ist, erfolgen 
passive Schutzmaßnahmen an den Fassaden der schützenswerten 
Bebauung bzw. Nutzungen und die Wohnungsgrundrisse werden so 
optimiert, dass Schlafräume nicht an der am stärksten belasteten West-
Fassade liegen.  

Wegen der hohen Nachtpegel ist genau untersucht worden, ob eine 
Wohnnutzung an dieser Stelle richtig und angemessen ist und in wel-
cher Form durch Schallschutzvorkehrungen die notwendigen gesunden 
Wohnverhältnisse erreicht werden können. 

Die historische Gemengelage der neuen bahnstadt opladen von Bahn, 
Gewerbe und Wohnen mit parallelen Entwicklungen und wechselseiti-
gen Abhängigkeiten bedeutet die gute Erreichbarkeit mit spürbaren be-
triebsbedingten Immissionen der Bahn. Innerhalb des vom Rat be-
schlossenen Gesamtkonzepts der neuen bahnstadt opladen, ist die An-
siedlung einer immissionsempfindlichen Nutzung (Wohnen) in einem 
durch Verkehrslärm erheblich vorbelasteten Gebiet (Gewerbe/Bahn) 
erklärtes Planungsziel. Es war von Anfang an klar, dass Lärmkonflikte 
daher unvermeidbar sein werden bzw. in den nachfolgenden B-Plan-
Verfahren zu lösen sind. Dieses ist auch so in den Bebauungsplänen 
auf der Ostseite der Bahnlinie erfolgt. 

Die Entwicklungschancen, die sich für den Stadtteil Opladen durch die 
Nutzung der Bahnbrachen und die Verlegung der Gütergleise ergeben, 
sind jedoch so einmalig und so groß, dass die Stadt Leverkusen alle  
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Anstrengungen unternimmt, diese Flächen in das Stadtgefüge zu integ-
rieren. Dazu zählt auch, dass die durch den Schienenlärm belasteten 
Flächen zu Wohnstandorten entwickelt werden.  

Die Erfahrung mit ähnlichen Flächen hat ergeben, dass hierzu nicht nur 
aktiver Lärmschutz (Wälle, Wände) angewendet werden muss. Es hat 
sich im Gegenteil gezeigt, dass das städtebauliche Umfeld erst ohne 
riesige Schallschutzkonstruktionen von den Bewohnern als attraktiv 
empfunden und besser genutzt wird. In der vorliegenden Situation ist 
zusätzlich zu beachten, dass aktive Lärmschutzmaßnahmen nur an 
solchen Stellen umgesetzt werden können, an denen sie aus schall-
technischer Sicht nahezu wirkungslos sind (zu großer Abstand von der 
Schallquelle) oder sie müssten Dimensionen einnehmen, die aus städ-
tebaulichen und wirtschaftlichen Gründen weder gewollt noch tragfähig 
sind. Selbstverständlich sind dann passive Schutzmöglichkeiten anzu-
wenden und es ist z. B. durch attraktive Grünflächen, gute Infrastruktur 
und hochwertige Verkehrsanbindungen ein Mehrwert für die Bewohner 
anzubieten.  

Dieses Prinzip liegt auch der neue bahnstadt opladen zugrunde. Die 
Entscheidungen des Rates der Stadt Leverkusen hierzu sind eindeutig 
für ein Nebeneinander von innerstädtischer Wohnlage mit hoher Frei-
raumqualität und hervorragender öffentlicher Verkehrsanbindung bei 
gleichzeitiger vertretbarer Lärmbelastung unter Ausschöpfung aller 
Möglichkeiten von zeitgemäßen passiven Schallschutzmöglichkeiten 
getroffen worden. Die Vermarktungserfolge der auch erheblich mit 
Schienenlärm belasteten neuen Wohnquartiere (Wohnen Nord-West 
und Quartier am Campus) geben dieser Strategie Recht.  

Insbesondere im Rahmen der Aufstellung des nördlich des Kesselhau-
ses gelegenen Bebauungsplanes Nr. 172 D/II „nbs:o-Wohnen Nord-
West“ wurden umfangreiche schalltechnische Untersuchungen zu mög-
lichen aktiven Schallschutzmaßnahmen gegenüber der Bahnstrecke 
vorgenommen und in der Begründung dargestellt. Es wurde die Ab-
schirmung durch Schallschutzwände von 3,0 oder 6,0 m Höhe an der 
Böschungsoberkante zur Bahnanlage sowie einer 12,0 m hohen ge-
schlossenen Bebauung betrachtet. Die Möglichkeit von Schallschutz-
wänden am Gleis auf dem Bahngelände wurde ebenfalls untersucht.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass eine 3,0 oder auch 6,0 hohe Schall-
schutzwand an der Oberkante der Böschung zur Bahnanlage keine sig-
nifikanten Pegelminderungen zur Folge haben. Erst die 12,0 m hohe 
Bebauung führt zu deutlichen Pegelminderungen nur im Erd- und 1. 
Obergeschoss. Darüber sind die Minderungen mit ca. 2 dB(A) nur ge-
ring.  



14 
 

Den Lösungsansätzen von Schallschutzwänden und/oder der ge-
schlossener Bebauung ist entgegen zu halten, dass das städtebauliche 
Gesamtkonzept der neuen bahnstadt opladen auf der Ost- und der 
Westseite der Bahn deutlich verändert würde. Die städtebaulich unver-
zichtbare und identitätsstiftende grüne Achse auf der Ostseite bildet die 
gewollte Zäsur in der Bebauung und wird durch die Brücke zur Westsei-
te entsprechend betont. Diese Brücke ist wie der Grünzug Teil einer 
über die bahnstadt hinausgehenden Stadtteilverbindung und Auflösung 
der jahrzehntelangen Trennung durch das Bahngelände. Diese Lücke – 
im Übrigen auch eine Durchlüftungsschneise -  durch Schallschutzwän-
de oder eine Riegelbebauung zu schließen konterkariert alle Bestre-
bungen zur Vernetzung und Einbindung der Entwicklungsflächen. Auch 
stehen die möglichen und für die vergleichbare Situation untersuchten 
Schutzmaßnahmen mit ihrer geringen Wirkung in keinem Verhältnis zu 
der städtebaulichen Verschlechterung der Gesamtsituation.  

Die möglicherweise schalltechnisch wirkungsvollen Schallschutzwände 
direkt am Gleis sind nach Aussagen der Begründung zum Bebauungs-
plan Nr. 172 D/II „nbso – Wohnen Nord-West“ nicht machbar, da auf 
den Bahnanlagen die notwendigen Flächen unter Beachtung der erfor-
derlichen Lichtraumprofile zwischen den Gleisen nicht zur Verfügung 
stehen.  

Somit ist festzustellen, dass aktive Schutzmaßnahmen technisch nur 
unzureichende Wirkung erzielen und städtebaulich die Gesamtmaß-
nahme der bahnstadt beeinträchtigen würden. Daher sind nur passive 
Schutzmaßnahmen an den Gebäuden möglich.  

Im Bebauungsplan werden für die schützenswerten Nutzungen im Vor-
haben „Baudenkmal Kesselhaus“ Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz getroffen, bei Umsetzung der festgesetzten Schutzmaßnahmen 
werden die Innenraumpegel von 45/35 dB(A) tags/nachts eingehalten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 23.: 
Im Bebauungsplan sind auf der Grundlage einer schalltechnischen Un-
tersuchung zeichnerische und textliche Festsetzungen zum Lärmschutz 
getroffen worden. Die Festsetzung von Lärmpegelbereichen regelt die 
baulichen Anforderungen zur Errichtung des erforderlichen Innenraum-
pegels (siehe auch Ziffer 7.). 
Diese Festsetzungen sind sachgerecht sowie und rechtssicher. Die 
Einhaltung ist im Genehmigungsverfahren gegenüber der Bauaufsicht 
nachzuweisen. Zusätzlich sind die Anforderungen im Durchführungs-
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vertrag festgelegt. Ein größeres Maß an Verbindlichkeit als durch Fest-
setzung und Aufnahme in den Vertrag ist nicht zu erzielen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 24.: 
Die Anforderungen des Denkmalschutzes stellen keine Hindernisse 
beim Erreichen der notwendigen Schutzmaßnahmen dar. Doppel- oder 
Dreifachdämmung und zusätzliche Innenverschalung an Wänden sind 
in Abstimmung mit der Denkmalpflege möglich. Dieser Weg der Umset-
zung wurde bereits mit der unteren Denkmalbehörde vorgeklärt, sodass 
davon ausgegangen werden kann, dass die Vorgehensweise grund-
sätzlich realisierbar ist.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 25.: 
Wie bereits zu Ziffer 7. und 24. ausgeführt, kann durch die getroffene 
Schallschutzmaßnahme sichergestellt werden, dass die notwendigen 
Innenraumpegel eingehalten werden. Die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind gewährleistet.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 26.: 
Die Markise muss lediglich ein Schalldämmmaß von unter 5 dB(A) auf-
weisen, um eine Störung der darüber liegenden Fenster durch die Au-
ßengastronomie zu vermeiden. Die Markise betrifft nur den Neu-
bau/Anbau und hat keine Auswirkungen auf das Baudenkmal. Eine ne-
gative Stellungnahme der Denkmalpflege hierzu ist nicht erfolgt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 27.: 
Der gesamte Entwicklungsbereich der neuen bahnstadt opladen liegt in 
einer historischen Gemengelage von Bahn, Gewerbe und Wohnen mit 
parallelen Entwicklungen und wechselseitigen Abhängigkeiten. Die La-
gegunst der Flächen durch ihre gute Erreichbarkeit bedeutet im Um-
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kehrschluss ebenso, dass die betriebsbedingten Immissionen der Bahn 
auch spürbar sind.  

Innerhalb des vom Rat beschlossenen Gesamtkonzepts der neuen 
bahnstadt opladen, ist die Ansiedlung einer immissionsempfindlichen 
Nutzung (Wohnen) in einem durch Verkehrslärm erheblich vorbelaste-
ten Gebiet (Gewerbe/Bahn) erklärtes Planungsziel. Es war von Anfang 
an klar, dass Lärmkonflikte daher unvermeidbar sein werden bzw. in 
den nachfolgenden Bebauungsplan-Verfahren zu lösen sind. Dieses ist 
auch so in den Bebauungsplänen auf der Ostseite der Bahnlinie erfolgt. 

Die Entwicklungschancen, die sich für den Stadtteil Opladen durch die 
Nutzung der Bahnbrachen und die Verlegung der Gütergleise ergeben, 
sind jedoch so einmalig und so groß, dass alle Anstrengungen unter-
nommen werden müssen, diese Flächen in das Stadtgefüge zu integrie-
ren. Dazu zählt auch, dass die durch den Schienenlärm belasteten Flä-
chen zu Wohnstandorten entwickelt werden.  

Die Erfahrung mit ähnlichen Flächen hat ergeben, dass hierzu nicht nur 
aktiver Lärmschutz (Wälle, Wände) angewendet werden muss. Es hat 
sich im Gegenteil gezeigt, dass das städtebauliche Umfeld erst ohne 
riesige Schallschutzkonstruktionen von den Bewohnern als attraktiv 
empfunden und besser genutzt wird. In der vorliegenden Situation ist 
zusätzlich zu beachten, dass aktive Lärmschutzmaßnahmen nur an 
solchen Stellen umgesetzt werden können, an denen sie aus schall-
technischer Sicht nahezu wirkungslos sind (zu großer Abstand von der 
Schallquelle) oder sie müssten Dimensionen einnehmen, die aus städ-
tebaulichen und wirtschaftlichen Gründen weder gewollt noch tragfähig 
sind. Selbstverständlich sind dann passive Schutzmöglichkeiten anzu-
wenden und es ist z. B. durch attraktive Grünflächen, gute Infrastruktur 
und hochwertige Verkehrsanbindungen ein Mehrwert für die Bewohner 
anzubieten.  

Dieses Prinzip liegt auch der neue bahnstadt opladen zugrunde. Die 
Entscheidungen des Rates der Stadt Leverkusen hierzu sind eindeutig 
für ein Nebeneinander von innerstädtischer Wohnlage mit hoher Frei-
raumqualität und hervorragender öffentlicher Verkehrsanbindung bei 
gleichzeitiger vertretbarer Lärmbelastung unter Ausschöpfung aller 
Möglichkeiten von zeitgemäßen passiven Schallschutzmöglichkeiten 
getroffen worden. Die Vermarktungserfolge der auch erheblich mit 
Schienenlärm belasteten neuen Wohnquartiere (Wohnen Nord-West 
und Quartier am Campus) geben dieser Strategie Recht.  

Insbesondere im Rahmen der Aufstellung des nördlich des Kesselhau-
ses gelegenen Bebauungsplanes Nr. 172 D/II „nbs:o-Wohnen Nord-
West“ wurden umfangreiche schalltechnische Untersuchungen zu mög-
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lichen aktiven Schallschutzmaßnahmen gegenüber der Bahnstrecke 
vorgenommen und in der Begründung dargestellt. Es wurde die Ab-
schirmung durch Schallschutzwände von 3,0 oder 6,0 m Höhe an der 
Böschungsoberkante zur Bahnanlage sowie einer 12,0 m hohen ge-
schlossenen Bebauung betrachtet. Die Möglichkeit von Schallschutz-
wänden am Gleis auf dem Bahngelände wurde ebenfalls untersucht.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass eine 3,0 oder auch 6,0 hohe Schall-
schutzwand an der Oberkante der Böschung zur Bahnanlage keine sig-
nifikanten Pegelminderungen zur Folge haben. Erst die 12,0 m hohe 
Bebauung führt zu deutlichen Pegelminderungen nur im Erd- und 1. 
Obergeschoss. Darüber sind die Minderungen mit ca. 2 dB(A) nur ge-
ring.  

Den Lösungsansätzen von Schallschutzwänden und/oder der ge-
schlossener Bebauung ist entgegen zu halten, dass das städtebauliche 
Gesamtkonzept der neuen bahnstadt opladen auf der Ost- und der 
Westseite der Bahn deutlich verändert würde. Die städtebaulich unver-
zichtbare und identitätsstiftende grüne Achse auf der Ostseite bildet die 
gewollte Zäsur in der Bebauung und wird durch die Brücke zur Westsei-
te entsprechend betont. Diese Brücke ist wie der Grünzug Teil einer 
über die bahnstadt hinausgehenden Stadtteilverbindung und Auflösung 
der jahrzehntelangen Trennung durch das Bahngelände. Diese Lücke – 
im Übrigen auch eine Durchlüftungsschneise -  durch Schallschutzwän-
de oder eine Riegelbebauung zu schließen konterkariert alle Bestre-
bungen zur Vernetzung und Einbindung der Entwicklungsflächen. Auch 
stehen die möglichen und für die vergleichbare Situation untersuchten 
Schutzmaßnahmen mit ihrer geringen Wirkung in keinem Verhältnis zu 
der städtebaulichen Verschlechterung der Gesamtsituation.  

Die möglicherweise schalltechnisch wirkungsvollen Schallschutzwände 
direkt am Gleis sind nach Aussagen der Begründung zum Bebauungs-
plan Nr. 172 D/II „nbso – Wohnen Nord-West“ nicht machbar, da auf 
den Bahnanlagen die notwendigen Flächen unter Beachtung der erfor-
derlichen Lichtraumprofile zwischen den Gleisen nicht zur Verfügung 
stehen.  

Somit ist festzustellen, dass aktive Schutzmaßnahmen technisch nur 
unzureichende Wirkung erzielen und städtebaulich die Gesamtmaß-
nahme der bahnstadt beeinträchtigen würden. Daher sind nur passive 
Schutzmaßnahmen an den Gebäuden möglich.  

Dabei muss hingenommen werden, dass Wohnungen insbesondere 
nachts die Fenster zur Schallquelle hin geschlossen haben müssen. Bei 
den heutigen technischen Möglichkeiten von Belüftungssystemen ist 
das nicht mit Nachteilen verbunden. Im Sinne einer energetisch opti-
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mierten Gebäudebelüftung zur Energieeinsparung ist es ohnehin anzu-
streben, keine „Störung“ der Belüftung durch unkontrollierte Außenluft-
zufuhr vorzunehmen. Insofern kann eine steigende Akzeptanz von Be-
lüftungssystemen erwartet werden. 

Gleichzeitig ist durch die Optimierung der Architektur und der Woh-
nungsgrundrisse der Ausgleich der Lärmüberschreitung durch geeigne-
te Maßnahmen zu suchen. Schlafräume sind möglichst schallabge-
wandt zu platzieren und eine natürliche Belüftung ebenfalls schallab-
gewandt sicher zu stellen.  

Das Vorhaben „Baudenkmal Kesselhaus“ ist im Gegensatz zu den be-
reits angesprochen Wohnsiedlungsbereichen der neuen bahnstadt op-
laden ein Sonderfall. 

Es handelt sich um ein Baudenkmal, das frei und damit schalltechnisch 
ungeschützt in der öffentlichen Parkanlage steht und zusammen mit 
Wasserturm, Magazin und Ledigenwohnheim die kulturhistorisch wert-
volle „bauliche Erinnerung“ an die jahrzehntelange Nutzung des Bahn-
ausbesserungswerks Opladen bildet.  

Für die Umnutzung des Baudenkmals des ehemaligen Kesselhauses 
kommen nur Nutzungen in Frage, die auf die besondere Charakteristik 
des Denkmals Rücksicht nehmen und mit den Belangen des Denkmal-
schutzes vereinbar sind. Der reine Erhalt nur der baulichen Hülle oder 
nur von Teilen der Hülle hätte die Nutzungsmöglichkeiten deutlich ver-
größert, hätte aber die Ablesbarkeit der ehemaligen Funktion des 
Denkmals nicht mehr möglich gemacht.  

Aus diesem Grund war es erforderlich, nicht nur die äußere Hülle mög-
lichst vollständig zu erhalten, sondern weitgehend auch die inneren 
technischen Anlagen. Damit wurde jedoch das mögliche Nutzungs-
spektrum innerhalb des Baudenkmals erheblich eingegrenzt. Ein voll-
ständiger musealer Erhalt ist nicht finanzierbar und kann nicht ange-
nommen werden. Die allgemeine Zielsetzung der Stadt im Abgleich mit 
den denkmalpflegerischen Belangen war und ist eine Nutzung, die dem 
Denkmal „Leben bringt“ und so nachhaltig seinen Erhalt ermöglicht.  

Hierfür kommt eine gemischte Nutzung aus Wohnen und Gewerbe in 
besonderem Maß in Frage. Wohnen schafft eine langfristige und nach-
haltige Nutzung auch im Sinne des vorrangigen Nutzungsziels der neu-
en bahnstadt opladen. Gewerbe wie z. B. Gastronomie schafft die Öf-
fentlichkeit, die das Baudenkmal im Bewusstsein hält. Gastronomie ist 
auch besonders gut in der Lage, den speziellen Ort, den das Denkmal 
bildet, als Element in ein Konzept einzubinden und so als „Alleinstel-
lungsmerkmal“ zu nutzen. Die ergänzende gewerbliche Büro- oder Pra-
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xennutzung wird ebenfalls von der Adressenbildung des Denkmals pro-
fitieren. 

Für das Vorhaben „Baudenkmal Kesselhaus“ kommt an tragfähigen 
Nutzungen, wie bereits beschrieben in den Obergeschossen nur 
Wohnnutzung infrage. Das Konzept richtet sich an Bewohner, die den 
besonderen „Flair“ von Wohnen in einem technischen Baudenkmal su-
chen und dafür bereit sind Kompromisse einzugehen. Diese Kompro-
misse bestehen z. B. im Verzicht auf Balkone, in längeren inneren Er-
schließungswegen und in der Lage des Gebäudes in der Grünfläche 
und damit auch im Schalleinfluss des Schienenlärms. Das Konzept geht 
daher auch davon aus, dass hier keine konventionellen Wohnungen mit 
größeren Flächen für Familien entstehen sollen, sondern kleinere, 
hauptsächlich Einraumwohnungen für Nutzer, die die zentrale Lage in 
der neuen bahnstadt opladen und insbesondere zum Campus Lever-
kusen schätzen. Angesprochen werden durch das Konzept sollen z. B. 
Studenten, Dozenten, Mitarbeiter der Hochschule, die in der Regel kei-
ne langjährige Dauernutzer sind und häufig nur temporär, d. h. nur an 
einigen Wochentagen anwesend sind. Da die Einraum-Apartments teil-
weise sehr klein sind, ist auch an Nutzungen analog eines „Boardin-
ghauses“ gedacht, d. h. kurze Mietdauer von wenigen Wochen oder nur 
einem Semester. Bei den angestrebten Bewohnern ist eine höhere Ak-
zeptanz des Umfelds und der äußeren Schallbelastung zu erwarten. 
Für Familien findet sich in den umliegenden Baufeldern für Wohnungs-
bau eine große Bandbreite an Angeboten. 

Dennoch werden die Wohnungen nach Möglichkeit schalltechnisch op-
timiert, d. h. die Grundrisse oder technischen Einrichtungen lassen eine 
natürliche Belüftung zur schallabgewandeten Seite z. Bei den Mehr-
raumwohnungen wird auch versucht, die Schlafräume zur schallabge-
wandten Seite zu platzieren. 

Im Bebauungsplan werden für die schützenswerten Nutzungen im Vor-
haben „Baudenkmal Kesselhaus“ Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz getroffen, bei Umsetzung der festgesetzten Schutzmaßnahmen 
werden die Innenraumpegel von 45/35 dB(A) tags/nachts eingehalten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 28.: 
Das ehemalige Kesselhaus ist mit schadstoffhaltigen Baustoffen belas-
tet und im Inneren durch Taubenkot und asbesthaltigen Unrat ver-
schmutzt. Eine fachgerechte Reinigung wurde bereits im Juni 2015 
durchgeführt, diese ist vor dem Beginn von Baumaßnahmen erneut 
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durchzuführen. Danach kann die Freimessung erfolgen und das bishe-
rige Betretungsverbot durch das Fachamt aufgehoben werden.  
Zur Beseitigung der schadstoffhaltigen Baustoffe wurde ein Umbau- 
und Sanierungskonzept vorabgestimmt. Bis zur Einreichung des Bau-
antrags wird ein vollständiges Sanierungs- und Entsorgungskonzept für 
das Baudenkmal vorgelegt und mit der unteren Abfallwirtschaftsbehör-
de abgestimmt.  
Die innerhalb dieses Bereichs der nbso befindliche Grundwasserverun-
reinigung mit Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmit-
teln (PBSM) sowie  Chlorierten Kohlenwasserstoffen ist bekannt. Quelle 
und Ursache der Belastung sind nicht Gegenstand der vorliegenden 
Bauleitplanung und unterliegen nicht der hier vorzunehmenden Abwä-
gung. Die Schadstoffbelastung im Grundwasser hat keine Auswirkun-
gen auf das Vorhaben mit Wohnungsbau. eine Gefährdung ist nicht zu 
befürchten. Für den Bereich besteht durch eine Allgemeinverfügung der 
Stadt Leverkusen das Verbot der Grundwasserförderung und -nutzung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
Zu 29.: 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat am 29.06.2009 den ersten Teil eines 
Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Für den Bereich der nbso wird da-
rin formuliert, dass neue Energieversorgungskonzepte erarbeitet wer-
den sollen.  
Das Energiekonzept der nbso sieht vor, zwei gasbetriebene Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) zur Versorgung zu errichten. Im Kesselhaus selbst 
kam eine Unterbringung aus denkmalrechtlichen und wirtschaftlichen 
Gründen nicht in Betracht. Festgelegt wurden zwei Standorte, an der 
Werkstättenstraße und an der Campusallee. Das BHKW an der Werk-
stättenstraße ist noch im Bau. Das BHKW an der Campusallee ist in 
Betrieb; es soll auch das Kesselhaus versorgen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen  
Träger öffentlicher Belange 

II/B1 Unitymedia 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B2 PLEdoc 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B3 Telefonica Germany GmbH 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B4 Vodafone GmbH 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B5 Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Bergbau und Energie in 
NRW 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B6 E-Plus Mobilfunk GmbH 

 
 



28 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B7 Telefonica Germany 

 
 



30 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B8 AVEA GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme mit den allgemeinen Hinweisen zu Anforderungen 
bezüglich der Ausgestaltung der Sammelplätze für Abfallbehälter, der 
Ausgestaltung von Wendeanlagen etc. wird bei den weiteren Planun-
gen berücksichtigt.  
Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen beinhalten keine Stra-
ßenverkehrsflächen, sondern Stellplatzflächen. Für Flächen für Wende-
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anlagen für Entsorgungsfahrzeuge wird im Plangebiet kein Bedarf aus-
gelöst. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B9 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Begründung wird unter den Kapiteln 5.8 und 5.11 zum Umfang der 
denkmalgeschützten Substanz ergänzt. Im Absatz Kultur und Sachgü-
ter wird das Denkmal gewürdigt. 
Die Darstellung des Baudenkmals im Bebauungsplan mit den Planzei-
chen Nr. 14 nach Planzeichenverordnung stellt eine nachrichtliche 
Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB dar, da das Denkmal nach ande-
ren gesetzlichen Regelungen (hier: Denkmalschutzgesetz NRW) bereits 
gesichert ist. Auf die zusätzliche Umfahrung mit einer Baulinie kann und 
wird daher verzichtet. Alle baulichen Maßnahmen am Denkmal und im 
Nahbereich bedürfen der denkmalrechtlichen Erlaubnis, eine Baulinie 
bietet keinen höheren Schutz des Denkmals. 
In der Begründung werden die benachbarten Baudenkmale (Magazin, 
Wasserturm, Ledigenheim) aufgeführt, eine Kennzeichnung im Plan ist 
nicht möglich, da der Geltungsbereich diese nicht umfasst.  
Die Trauf- und Firsthöhe des Baudenkmals ist bereits im Bebauungs-
plan festgesetzt. Die Firsthöhe wurde in Abstimmung mit der Unteren 
Denkmalbehörde geringfügig (ca. 20 cm) höher festgelegt, um eine 
Wärmedämmung unter der Dachhaut zu ermöglichen. (Beim Baudenk-
mal Magazin wurde ähnlich verfahren).  
Die Schornsteine sind keine eigenständigen Gebäude oder Gebäude-
teile, sondern untergeordnete Bauteile und werden im Regelfall nicht 
durch Festsetzungen einer First- oder Gebäudehöhe gesichert. Um der 
Anregung der Denkmalbehörde zu entsprechen, wird die Höhe der 
Schornsteine mit entsprechender Bezeichnung (Oberkante der Schorn-
steine) zwingend festgesetzt.  
Diese geringfügige Änderung bzw. Ergänzung der Festsetzungen des 
Bebauungsplans hat nur klarstellenden Charakter und stellt keine we-
sentliche Änderung der Grundzüge des Bebauungsplans dar. Das Ziel 
des Erhalts des Baudenkmals Kesselhaus wird dadurch noch verdeut-
licht und verstärkt. Da die Schornsteine bereits in allen Planungen als 
Bestand berücksichtigt waren und sind, sind keine neuen Auswirkungen 
gegeben. Eine erneute öffentliche Auslegung ist somit wegen der ge-
ringfügigen Änderung nicht erforderlich.  
Planungsrechtliche Festsetzungen für den Erhalt der zwei Kesselanla-
gen sind im Katalog der möglichen Festsetzungen nach § 9 BauGB 
nicht möglich, auch hier ist die denkmalrechtliche Erlaubnispflicht aus-
reichende Sicherung. Zusätzlich ist die Verpflichtung zum Erhalt der 
Kessel im Durchführungsvertrag vereinbart. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird in Bezug auf die Ergänzung der Begründung 
und der geringfügigen Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes hinsichtlich der Schornsteine gefolgt, die weitere Stellungnahme 
wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B10 IHK zu Köln 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B11 Energieversorgung Leverkusen EVL 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B12 Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B13 Polizeipräsidium Köln 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Bebauungsplan stellt kein geeignetes Instrument dar, um die Be-
völkerung über das Beratungsangebot der Polizei zu informieren. Der 
Verweis auf das Beratungsangebot zur städtebaulichen Kriminalpräven-
tion wird an die Investoren weitergegeben. Für den Bebauungsplan er-
geben sich keine Auswirkungen.  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Der Anregung zur Ergänzung der textlichen Festsetzungen wird nicht 
gefolgt.  
Die sonstigen Äußerungen zum Einbruchschutz werden zur Kenntnis 
genommen.  
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II/C Stellungnahmen der Sonderordnungsbehörden 

II/C 1 FB Straßenverkehr 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die nbso ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der 
Bahnhof Opladen (ICE Halt) ermöglicht regionale und bundesweite 
Bahnverbindungen. Der angrenzende zentrale Omnibusbahnhof Opla-
den dient der ÖPNV-Versorgung innerhalb der Stadt Leverkusen und 
der Nahregion. Bahnhof und Busbahnhof sind vom ehemaligen Kessel-
haus in ca. 800 m zu Fuß zu erreichen. Die Verbindung ist durch den 
Grünzug, über die Werkstättenstraße und die neue Bahnhofsbrücke 
bequem und barrierefrei. 
Diese überdurchschnittlich gute Verkehrsanbindung war und ist eine 
der wichtigsten Grundlagen für die Planung und Realisierung des neu-
en Wohnstandorts und des Campus Leverkusens innerhalb der nbso. 
Die Anforderungen gemäß § 51 Abs. 4 BauO NRW nach einer guten 
ÖPNV Erschließung als Begründung für einen reduzierten Stellplatz-
nachweis werden durch die gegebene Situation in der nbso geradezu 
exemplarisch erfüllt. 
Dennoch wird für die Stellplatzberechnung zum Vorhaben- und Er-
schließungsplan lediglich für die 12 Kleinstwohnungen unter 25 m² 
Wohnfläche eine Reduzierung des Stellplatznachweises um 30% vor-
genommen, bei den anderen 20 Wohnungen erfolgt der Stellplatznach-
weis mit einem Stellplatz je Wohneinheit.  
Die (preiswerten) Kleinstwohnungen mit unter 25 m² Wohnfläche rich-
ten sich an eine Nutzergruppe mit geringem Budget, die in der Regel 
auch nicht über ein Kfz verfügen. Die Reduzierung der Stellplätze wird 
daher als angemessen angesehen. 
Die Reduzierung des Stellplatznachweises für die Wohnungen in der 
Summe um 4 Stellplätze wird nicht dazu führen, dass es zu (den in der 
Stellungnahme befürchteten) wesentlichen negativen Auswirkungen auf 
das öffentliche Parkplatzangebot innerhalb der nbso kommt. Das Park-
platzangebot im Bereich der Bahnstadtchaussee ist groß genug. 
Es wird auch nicht davon ausgegangen, dass es auf der Ostseite der 
nbso zu einer erhöhten Parkplatznachfrage durch den Stellplatzbedarf 
der Innenstadt Opladen kommt. Auch bei Nutzung der neuen Brücken 
sind die Wegestrecken von über 1.000 m hierfür im Allgemeinen zu 
groß. 
Die geschilderten Probleme durch Falschparker im öffentlichen Stra-
ßenraum oder auf öffentlichen Parkplätzen sind auf das Fehlverhalten 
einzelner Verkehrsteilnehmer zurückzuführen. Dieses lässt sich nur 
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durch Anwendung des Straßenverkehrs- oder Ordnungsrecht korrigie-
ren und nicht durch Regelungen der Bauleitplanung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II/C 2 FB 63 - Untere Denkmalbehörde 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Begründung wird unter den Kapiteln 5.8 und 5.11 zum Umfang der 
denkmalgeschützten Substanz ergänzt. Im Absatz Kultur und Sachgü-
ter wird das Denkmal gewürdigt. 
Die Darstellung des Baudenkmals im Bebauungsplan mit den Planzei-
chen Nr. 14 nach Planzeichenverordnung stellt eine nachrichtliche 
Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB dar, da das Denkmal nach ande-
ren gesetzlichen Regelungen (hier: Denkmalschutzgesetz NRW) bereits 
gesichert ist. Auf die zusätzliche Umfahrung mit einer Baulinie kann und 
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wird daher verzichtet. Alle baulichen Maßnahmen am Denkmal und im 
Nahbereich bedürfen der denkmalrechtlichen Erlaubnis, eine Baulinie 
bietet keinen höheren Schutz des Denkmals. 
In der Begründung werden die benachbarten Baudenkmale (Magazin, 
Wasserturm, Ledigenheim) aufgeführt, eine Kennzeichnung im Plan ist 
nicht möglich, da der Geltungsbereich diese nicht umfasst.  
Die Trauf- und Firsthöhe des Baudenkmals ist bereits im Bebauungs-
plan festgesetzt. Die Firsthöhe wurde in Abstimmung mit der Unteren 
Denkmalbehörde geringfügig (ca. 20 cm) höher festgelegt, um eine 
Wärmedämmung unter der Dachhaut zu ermöglichen. (Beim Baudenk-
mal Magazin wurde ähnlich verfahren).  
Die Schornsteine sind keine eigenständigen Gebäude oder Gebäude-
teile, sondern untergeordnete Bauteile und werden im Regelfall nicht 
durch Festsetzungen einer First- oder Gebäudehöhe gesichert. Um der 
Anregung der Denkmalbehörde zu entsprechen, wird die Höhe der 
Schornsteine mit entsprechender Bezeichnung (Oberkante der Schorn-
steine) zwingend festgesetzt.  
Diese geringfügige Änderung bzw. Ergänzung der Festsetzungen des 
Bebauungsplans hat nur klarstellenden Charakter und stellt keine we-
sentliche Änderung der Grundzüge des Bebauungsplans dar. Das Ziel 
des Erhalts des Baudenkmals Kesselhaus wird dadurch noch verdeut-
licht und verstärkt. Da die Schornsteine bereits in allen Planungen als 
Bestand berücksichtigt waren und sind, sind keine neuen Auswirkungen 
gegeben. Eine erneute öffentliche Auslegung ist somit wegen der ge-
ringfügigen Änderung nicht erforderlich.  
Planungsrechtliche Festsetzungen für den Erhalt der zwei Kesselanla-
gen sind im Katalog der möglichen Festsetzungen nach § 9 BauGB 
nicht möglich, auch hier ist die denkmalrechtliche Erlaubnispflicht aus-
reichende Sicherung. Zusätzlich ist die Verpflichtung zum Erhalt der 
Kessel im Durchführungsvertrag vereinbart. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird in Bezug auf die Ergänzung der Begründung 
und der geringfügigen Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes hinsichtlich der Schornsteine gefolgt, die weitere Stellungnahme 
wird zur Kenntnis genommen. 
Die Darstellung des Baudenkmals im Bebauungsplan stellt eine nach-
richtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB dar, da das Denkmal 
nach anderen gesetzlichen Regelungen (hier: Denkmalschutzgesetz 
NRW) bereits gesichert ist. 
Der Anregung, die Außentreppe zum Keller als Bestandteil des Denk-
mals mit in die Denkmalsignatur und die überbaubare Fläche aufzu-
nehmen, wird gefolgt.  
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Diese geringfügige Änderung der überbaubaren Grundstücksfläche hat 
nur klarstellenden Charakter und stellt keine wesentliche Änderung des 
vorhabenbezogen Bebauungsplanes dar.  
Das Ziel des Erhalts des Baudenkmals Kesselhaus wird verdeutlicht 
und verstärkt. Durch die Ausweitung der überbaubaren Fläche für die 
Treppe, die bereits in allen Planungen als Bestand berücksichtigt war 
und ist, sind keine neuen Auswirkungen gegeben.  
Eine erneute öffentliche Auslegung ist somit wegen der geringfügigen 
Änderung nicht erforderlich.  
Der Vorhabenträger hat der Ausweitung der überbaubaren Fläche und 
der Festlegung der Außentreppe schriftlich zugestimmt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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II/C 3 FB Umwelt 
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Zu: Untere Abfallwirtschaftsbehörde 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Forderung bis zum Einreichen des Bauantrags  das Sanierungs- 
und Entsorgungskonzept für die belasteten Bauteile des Baudenkmals 
vorzulegen und mit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde abzustimmen, 
wird mitgetragen und in die Begründung mit aufgenommen.  
Der Vorhabenträger ist entsprechend informiert und hat dieses in der 
getroffenen Planungsvereinbarung zugesagt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
Zu: Untere Bodenschutzbehörde 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes, dessen Böden erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, ist als Fläche entspre-
chend gekennzeichnet. Der Bebauungsplan enthält den Hinweis, dass 
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Bodeneingriffe mit der Unteren Bodenschutzbehörde und der Unteren 
Abfallwirtschaftsbehörde abzustimmen sind. Die Maßnahmen sind ggf. 
durch einen Fachgutachter zu begleiten. Den Anforderungen der UBB 
wurde somit bereits entsprochen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
Zu: Untere Immissionsschutzbehörde 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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